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Einführung

Videoaufnahmen sind im 21. Jahrhundert kaum noch aus unserem Alltag hin-
wegzudenken. Kein Gang in den Supermarkt, keine Fahrt mit dem Bus und keine
Geldabhebung in der Bank oder am Geldautomaten, ohne dass nicht irgendeine
Kamera uns dabei videografisch festhielte. Die Frage, warum das so ist, ist zu-
meist leicht zu beantworten: Es geht darum, Teile eines Lebenssachverhalts,
Teile der Wirklichkeit so zu dokumentieren, wie sie sich tatsächlich zugetragen
haben. Wer würde schon bestreiten, mit der gestohlenen EC-Karte Bargeld ab-
gehoben zu haben, wenn er hierbei klar zu identifizieren, ja sogar unter Angabe
der genauen Uhrzeit von einer Videokamera in oder am Geldautomaten aufge-
zeichnet wurde? Es erstaunt deshalb wenig, dass sich auch die polizeiliche Praxis
die Vorteile der Bild-Ton-Dokumentation zum Zwecke der Prävention zunutze
macht, sei es in der Versammlungsaufzeichnung oder dem, in jüngster Zeit ver-
mehrt in den rechtspolitischen Diskurs gelangten Einsatz sog. Bodycams.1

Wenn Videoaufzeichnungen das Potential haben, authentisch und valide Aus-
schnitte der Lebenswirklichkeit zu dokumentieren, dann müsste man doch mei-
nen, dass sie, wenn sie schon unseren Alltag derart bestimmen, gerade auch in
besonders wegweisenden Momenten des Strafverfahrens – wie etwa Vernehmun-
gen – verbreitet zu Dokumentationszwecken eingesetzt werden. Es gilt schließ-
lich mittlerweile als gesicherte Erkenntnis, dass Erstvernehmungen des Beschul-
digten2 von entscheidender Bedeutung für das gesamte Strafverfahren sind und
demzufolge einer besonders gründlichen Dokumentation bedürfen.3 Zugleich ist
das Strafrecht die „ultima ratio“ und das „schärfste Schwert“ staatlicher Sank-
tionen, das den in Art. 1 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich verankerten Wert- und
Achtungsanspruch des Verurteilten tangiert.4

Dennoch üben sich die Strafverfolgungsbehörden im Hinblick auf die video-
grafische Dokumentation von Beschuldigtenvernehmungen im Ermittlungsver-

1 Siehe zu deren Einsatz Lisken/Denninger/Müller/Schwabenbauer, G. Rn. 691 ff.
2 Für Zeugenvernehmungen gilt dies entsprechend.
3 Die Bedeutung der Erstvernehmung betonen z. B. Banscherus, Polizeiliche Verneh-

mung, S. 69; Gerson, Recht auf Beschuldigung, S. 69 m.w.N.; Lange, Fehlerquellen,
S. 83; Eschelbach, 39. Strafverteidigertag, S. 37 (40); Beulke, ZStW 113 (2001), 710
(713, 734). Eingehend auch zum kriminalistischen Schrifttum, Wulf, Beschuldigtenver-
nehmung, S. 43 ff.

4 Vgl. BVerfGE 96, 245 (249); BVerfGE 101, 275 (287).



fahren5 seit jeher stets in Zurückhaltung. Die Möglichkeit, die Vernehmung des
Beschuldigten audiovisuell zu dokumentieren, hat erst im November 20136 Ein-
zug in die Strafprozessordnung gefunden (vgl. § 163a Abs. 1 S. 2 StPO a. F.).
Diese rein fakultative Dokumentationsmöglichkeit blieb in der täglichen Straf-
verfolgungspraxis aber weitestgehend unbeachtet.7

Angesichts der fortschreitenden Technisierung des Strafverfahrens ist die Kritik
an dieser Zurückhaltung mit der Zeit immer lauter geworden. Auch die vom Bun-
desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im Juli 2014 zur Reformie-
rung des Strafverfahrens eingesetzte Expertenkommission8 beklagte in ihrem Ab-
schlussbericht: „Die Vorgaben der Strafprozessordnung zur Dokumentation von
Zeugen- und Beschuldigtenvernehmungen entsprechen nicht dem Stand und den
Möglichkeiten der Technik des 21. Jahrhunderts.“9 Dieser Bericht sollte den
Grundstein für ein strafprozessuales Novum legen: die in § 136 Abs. 4 S. 2 StPO
statuierte Pflicht, bei bestimmten Tatvorwürfen und Beschuldigtengruppen die
Vernehmungen der Betreffenden audiovisuell zu dokumentieren. Die Neuregelung
dient primär der Verbesserung der Wahrheitsfindung im Strafprozess sowie dem
Schutz des Beschuldigten, denn „eine Videoaufzeichnung stellt unbestritten tech-
nisch das optimale Mittel dar, eine Vernehmung wahrheitsgemäß abzubilden“.10

Dass die Wahrheitsermittlung „zentrales Anliegen des Strafprozesses“ sei, be-
tont das Bundesverfassungsgericht immer wieder.11 Ebenso wird man Hassemer
nur schwerlich widersprechen können, wenn er feststellt, „dass eine Verurteilung
nur dann akzeptiert werden kann, wenn sie nach den Regeln der materiellen
Wahrheitsfindung zustandegekommen ist“.12 Weil das Schuldprinzip jede Strafe
ohne Schuld verbietet, kann sie, durch Urteil ausgesprochen, allein dann legitim
sein, wenn sie dem tatsächlich „Schuldigen“ auferlegt wird.13

20 Einführung

5 Davon zu unterscheiden ist die audiovisuelle Dokumentation der gerichtlichen
Hauptverhandlung, die seit Jahren rechtspolitisch und wissenschaftlich diskutiert wird,
vgl. etwa die vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eingesetzte
Expertinnen- und Expertengruppe. Die folgende Untersuchung bezieht sich allein auf
die audiovisuelle Aufzeichnung der Beschuldigtenvernehmung im Ermittlungsverfah-
ren. Sofern nicht anderweitig kenntlich gemacht, beziehen sich die Ausführungen aus-
schließlich auf sie.

6 Gesetz zur Intensivierung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in gericht-
lichen und staatsanwaltlichen Verfahren vom 25.04.2013, BGBl. I 2013 S. 935.

7 Eingehend 4. Teil A., S. 153. Unklar etwa Floren, Kriminalistik 2020, 37 (38), nach
dem erst die „Gesetzesänderung des § 136 StPO [. . .] die audiovisuelle Vernehmung von
Beschuldigten mit engen Grenzen einführ[e]“.

8 Dazu 2. Teil A., S. 40.
9 BMJV, Bericht der Expertenkommission, S. 3. Siehe auch Eschelbach, FS Rissing-

van Saan, S. 115 (127); Steinke, Kriminalistik 1993, 330 (330).
10 BT-Drucks. 18/11277, S. 24 f. mit Zitat auf S. 25.
11 Ständige Rechtsprechung: siehe nur BVerfGE 140, 317 (345) m.w.N.
12 Hassemer, FS Maihofer, S. 183 (203).
13 Greco, Strafprozesstheorie, S. 182; vgl. Löffelmann, Wahrheitserforschung, S. 102.



Dass das in der strafprozessualen Praxis nicht immer der Fall ist, wurde in der
Vergangenheit zum wiederholten Male durch berühmte Justizirrtümer belegt, die,
weil in diesen Fällen offenbar zunächst die falsche Person verurteilt wurde, nur
als Fehlurteil14 bezeichnet werden können. Anführen ließen sich der Fall des –
laut geständiger Einlassung seiner Familienangehörigen getöteten, anschließend
zerstückelten und den Hunden zum Fraß vorgeworfenen – Landwirts Rudolf
Rupp, dessen (vollständig) skelettierter Leichnam allerdings Jahre später in ei-
nem im Wasser versenkten Fahrzeug gefunden wurde.15 Weitere bekannte Justiz-
irrtümer16 sind etwa die Verurteilung des Ulvi K. im Fall der Schülerin Peggy,
der nach stundenlangen Vernehmungen, die durch zahlreiche Suggestivfragen
und falsche Versprechungen der Polizei geprägt waren, deren Ermordung ge-
stand17, oder der Fall des inzwischen verstorbenen Schauspielers Günther Kauf-
mann, der fälschlicherweise den Mord an seinem Steuerberater gestand.18 All
diese Fälle zeigen, dass es Fehlurteile im Strafverfahren gibt, selbst wenn ihre
genaue Zahl mangels zuverlässiger Erfassungsmethoden verborgen bleibt.19 Ist
auch die Ermittlung einer objektiven Wahrheit20 im Strafprozess unmöglich,
muss das Verfahrensrecht zumindest Sicherungen gegen Fehlurteile enthalten,
denn jede falsche Verurteilung ist eine zu viel.21 Wären in den aufgeführten Fäl-
len die jeweils verfahrensentscheidenden Beschuldigtenvernehmungen vollstän-
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14 Unterschiedliche Begriffsbestimmungen finden sich bei: Dunkel, Fehlentscheidun-
gen, S. 27 ff.; Lange, Fehlerquellen, S. 3 ff.; Barton, FS Eisenberg II, S. 15 (15 ff.); Pe-
ters, Fehlurteil, S. 9 f.; Weßlau, FS Schünemann, S. 995 (1004); Kölbel/Puschke/Sin-
gelnstein, GA 2019, 129 (130); Pfister, FPPK 2013, 250 (252 f.); Schwenn, FPPK 2013,
258 (258 f.).

15 Ausführlich zu dem Fall BeckOK-StPO/Eschelbach, § 261 Rn. 15.2; Drews, Ge-
ständnis, S. 11 f.; Dunkel, Fehlentscheidungen, S. 19 ff.; Nestler, ZIS 2014, 594 (594 ff.);
Rick, StraFo 2012, 400 (400 ff.); Velten, GA 2015, 387 (387 f.); siehe auch Witting, FS
Schiller, S. 691 (692); Langels, AnwBl. 2011, 637 (637).

16 Siehe zu weiteren als Fehlurteil diskutierten Fällen Dunkel, Fehlentscheidungen,
S. 21f.; Jehle, FPPK 2013, 220 (220 f.); Neuhaus, StV 2015, 185 (185 f.); Velten, GA
2015, 387 (389f.); siehe auch die Aufzählung bei Barton, FS Eisenberg II, S. 15 (15
Fn. 2).

17 Zu dem Fall Eisenberg, JA 2013, 860 (860 ff.); Velten, GA 2015, 387 (388 f.); ein-
gehend Schneider/May, MLR 2022, 12 (12 ff.).

18 Siehe Witting, FS Schiller, S. 691 (692 f.); Geipel, AnwBl. 2006, 784 (786); Lan-
gels, AnwBl. 2011, 637 (637).

19 BeckOK-StPO/Eschelbach, § 261 Rn. 9.2 f.; Böhme, Fehlurteil, S. 55 ff., 79; Lan-
ge, Fehlerquellen, S. 5; Ignor, FS Werle, S. 787 (793); Kölbel/Puschke/Singelnstein, GA
2019, 129 (130 ff.); Mosbacher, FPPK 2015, 82 (86); Neuhaus, StV 2015, 185 (186);
Velten, GA 2015, 387 (391). Vgl. Drews, Geständnis, S. 120 ff.; Dunkel, Fehlentschei-
dungen, S. 105 ff.; Barton, FS Eisenberg II, S. 15 (16) m.w.N.; Jehle, FPPK 2013, 220
(227). Siehe auch Eschelbach, FS Rissing-van Saan, S. 115 (122 f.) „häufiger, als ge-
meinhin angenommen“.

20 Eingehend zur Wahrheit im Strafprozess 3. Teil A. I., S. 56.
21 Vgl. Greco, Strafprozesstheorie, S. 185; Lange, Fehlerquellen, S. 6; Mosbacher,

FPPK 2015, 82 (87); siehe Löffelmann, Wahrheitserforschung, S. 102; Barton, FS Eisen-
berg II, S. 15 (29); siehe auch Erb, FS Rieß, S. 77 (92).


